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Das Recht auf Wohnen 

 Internationaler Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte, ICESCR =  

UN-Sozialpakt, Art. 11 

Europäische Sozialcharta (revidiert)  
Straßburg/Strasbourg, 3.5.1996, Teil I/31: 

„Jedermann hat das Recht auf 
Wohnung.“ 

  

 



Artikel 31 ESC – Das Recht 
auf Wohnung  

Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Wohnung zu 

gewährleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien, 
Maßnahmen zu ergreifen, die darauf gerichtet sind:  

1 den Zugang zu Wohnraum mit ausreichendem 
Standard zu fördern;  

2 der Obdachlosigkeit vorzubeugen und sie mit 
dem Ziel der schrittweisen Beseitigung 
abzubauen;  

3 die Wohnkosten für Personen, die nicht über 
ausreichende Mittel verfügen, so zu gestalten, 
daß sie tragbar sind.  

 

 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-
/conventions/rms/090000168007cf92 



Menschenrecht auf Wohnen: 
Maßnahmen zur Durchsetzung  

• grundrechtliche Verankerung des Rechts auf Wohnen 

• bundeseinheitliche Erfassung der Wohnproblematik auf gesetzlicher 
Grundlage 

• Erhalt bestehender Wohnungsbestände zu sozial verträglichen 
Mietpreisen; 

• Förderung des Neubaus von preiswertem – frei finanzierten und/oder 
sozialem – Wohnraum 

• Ausbau von senioren- und familiengerechtem sowie barrierefreiem 
Wohnraum,  

• Mietobergrenzen und die Deckelung von Mietpreiserhöhungen 

• Beratung und Unterstützung von Menschen, bei Verlust ihrer Wohnung;  

• Maßnahmen gegen Diskriminierungen auf dem Wohnungsmarkt, 



Wohnungsmarkt: 
Probleme 

• In Deutschland fehlen bis 2020 jährlich 
385.000 neue Wohnungen. 

• 2016 Mieten in deutschen Großstädten 
auf Rekordniveau  

• In Deutschland wird in den vergangenen 
Jahren zwar mehr gebaut, aber oft am 
Bedarf vorbei. 

(Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln (IW) 
für die Deutsche Invest Immobilien, Handelsblatt, 
8.2.2017) 



Wohnungsmarkt: 
Probleme 

"Es wird nicht nur zu wenig gebaut, sondern 
auch zu teuer“ 

Besonders großes Problem für die Bezieher 
unterer und mittlerer Einkommen 

Einkommen stiegen in den vergangenen 
fünf Jahren um 8 %, die Mieten um 17 %. 

  
(Prognos-Studie im Auftrag mehrerer Mieter- und Bau-Verbände 2017) 

 



Folgen von 
Wohnraummangel 

• Obdachlosigkeit 

• Enge Wohnverhältnisse für Familien 

• Armut 

• Modernisierungsbedürftige 
„ungesunde“ Wohnverhältnisse 

• Schlechte Verbindung Wohnung – 
Arbeitsstelle 

• Schlechte Infrastruktur im Nahraum 

• …. 

 



Verfassung (RLP) und 
Gemeinwohl 

I. Abschnitt: Die Einzelperson 

1. Freiheitsrechte 

Artikel 1 [Freiheit des Menschen, Aufgabe des Staates] 

(1) Der Mensch ist frei … 

(2) Der Staat hat die Aufgabe, die persönliche Freiheit und 
Selbständigkeit des Menschen zu schützen sowie das 
Wohlergehen des einzelnen und der innerstaatlichen 
Gemeinschaften durch die Verwirklichung des 
Gemeinwohls zu fördern. 

(3) Die Rechte und Pflichten der öffentlichen Gewalt werden 
durch die naturrechtlich bestimmten Erfordernisse des 
Gemeinwohls begründet und begrenzt. 

(4) Die Organe der Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung sind zur 
Wahrung dieser Grundsätze verpflichtet. 



Verfassung (RLP) und 
Gemeinwohl 

3. Öffentliche Pflichten 

Artikel 20 [Staatsbürgerliche Treupflicht] 

Jeder Staatsbürger hat seine Treupflicht 
gegenüber Staat und Verfassung zu erfüllen, 

die Gesetze zu befolgen und seine 
körperlichen und geistigen Kräfte so zu 

betätigen, wie es dem Gemeinwohl 
entspricht. 



Verfassung (RLP) und 
Gemeinwohl 

Artikel 52 [Wirtschaftsfreiheit] 

(1) Die Vertragsfreiheit, die Gewerbefreiheit, die Freiheit der Entwicklung 

persönlicher Entschlußkraft und die Freiheit selbständiger Betätigung des 
einzelnen bleiben in der Wirtschaft erhalten. 

(2) Die wirtschaftliche Freiheit des einzelnen 
findet ihre Grenzen in der Rücksicht auf die 
Rechte des Nächsten und auf die Erfordernisse 

des Gemeinwohls. Jeder Mißbrauch 
wirtschaftlicher Freiheit oder Macht ist 
unzulässig. 



Verfassung (RLP) und 
Gemeinwohl 

Artikel 60 [Eigentumsgarantie, Enteignung] 

(1) Das Eigentum ist ein Naturrecht und wird 
vom Staat gewährleistet. …… 

(2) Eigentum verpflichtet gegenüber dem Volk. 

Sein Gebrauch darf nicht dem Gemeinwohl 
zuwiderlaufen.  

(3) Einschränkung oder Entziehung des 
Eigentums sind nur auf gesetzlicher Grundlage 

zulässig, wenn es das Gemeinwohl 
verlangt… 



Verfassung (RLP) und 
Gemeinwohl 

Artikel 60 [Eigentumsgarantie, Enteignung] 

(4) Enteignung darf nur gegen angemessene 
Entschädigung erfolgen. Angemessen ist 
jede Entschädigung, die die Belange der 
einzelnen Beteiligten sowie die Forderung 
des Gemeinwohls berücksichtigt. Wegen 
der Höhe der Entschädigung steht im 
Streitfalle der ordentliche Rechtsweg 
offen. 

 



„Gemeinwohl-Ökonomie“  
ein Wirtschaftsmodell mit Zukunft! 

• Marktwirtschaftliches Modell 

• Demokratie – Impuls 

• Ökonomie – Impuls  

 



Gesichter der GWÖ 

Christian Felber: Initiator, Aktivist, 
Publizist, zeitgenössischer Tänzer und 
Performer… 



        GWÖ-UnternehmerINNEN 

14.11.2017 
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(Gewinn = Mittel, 
nicht  Zweck) 

www.ecogood.org 

         heute          neu: 
 

     Wohl aller            Wohl aller 
 

              ▲                                   ▲  
 

        Konkurrenz           Kooperation 
  

              ▲                                   ▲ 
 

       Streben nach        Gemeinwohlstreben 
       max. Gewinn 
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Idee der GWÖ 

(Gewinn = Mittel, 
nicht  Zweck) 

www.ecogood.org 

           alt          neu 
 

     Wohl aller            Wohl aller 
 

              ▲                                   ▲  
 

        Konkurrenz           Kooperation 
  

              ▲                                   ▲ 
 

       Streben nach        Gemeinwohlstreben 
       max. Gewinn 



Werteparadoxon 

Aktuelle Konzern-
Wirtschaft             

>Shareholder Value in seiner 

reinen Ausprägung: 
Gewinnstreben, 

Konkurrenz, Egoismus, 
Gier?, 

Verantwortungslosigkeit?  

Gelingende Beziehungen 

Vertrauen, Ehrlichkeit, 
Empathie, Wertschätzung, 
Kooperation, gegenseitige 

Hilfe & Teilen 









GWÖ und 
Wohnungsbauunternehmen 

• einen ethischen Umgang mit Geldmitteln 
pflegen, z.B. Steuern im Land der 
Wertschöpfung zahlen.(B1) 

• Ethische Kundenbeziehungen pflegen, z.B. 
keine renditegetriebenen Renovierungen (D1) 

• Eigentum und Mitentscheidung fördern (B4) 

• Transparenz und gesellschaftliche 
Mitentscheidung fördern (E4) 

 

 



GWÖ und Kommunen 

Sozialer Umgang mit Geldmitteln, z.B durch 
Vergabe von Grundstücken nur an GWÖ-
zertifizierte Unternehmen? (B2) 

Kooperation und Solidarität mit anderen 
Kommunen, z.B. bei der Ansiedlung von 
Gewerbe und der Erschließung von 
Wohngebieten (D2) 

Reduktion ökologischer Auswirkungen, z.B. 
durch ÖPNV (E3) 

 



www.ecogood.org 

GEMEINWOHL- Gemeinden 

„Kommunen müssen öffentliche Aufgaben 
erfüllen und nicht einfach wie Unternehmen nur 
Gewinne erzielen. Diese unterschiedlichen 
Zielsetzungen lassen sich in einer 
eindimensionalen kaufmännischen Bilanz nicht 
abbilden.“ 

Staatssekretär Gundlach, Innenministerium Sachsen-Anhalt  
in „Der neue Kämmerer“, Ausgabe 02/2013  

 
 

 
 







Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 


